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fällt die Summe an die Erben der Frau zurück. 
 

• Falls Christof vor seiner Frau ohne Leibeserben stirbt, 
behält er die Morgengabe und ihr Heiratsgut. Die 400 fl 
Widerlage darf sie auf Lebenszeit nützen, muss sie aber 
so anlegen, dass sie für die Erben des Mannes nach 
ihrem Tod verfügbar sind. 
 

• Falls einer der beiden Eheleute ohne Leibeserben stirbt, 
fällt alle fahrende Habe an den Überlebenden. 
 

• Falls einer der beiden Eheleute mit Leibeserben stirbt, 
fällt alle fahrende Habe an den Überlebenden zur Hälfte, 
die andere Hälfte an die Kinder. 
 

• Davon ausgenommen sind auf Seiten des Mannes alle 
Harnische, Geschütze und Männerwehr sowie verbriefte 
und unverbriefte Schulden. Auf Seite der Frau 
ausgenommen sind Frauenkleider und aller Schmuck 
und Geschenke. 
 

• Falls seiner Frau noch weiteres Vermögen zufallen 
sollte, wird ihr der Mann dieses brieflich absichern. 
 

• Nach seinem Tod kann die Witwe sein gesamtes 
Vermögen 2 Jahre lang nützen. Danach haben sie die 
Erben des Mannes – wie oben ausgeführt – 
abzufertigen. 
 

Als Bürgen des Heiratsvertrages fungieren der Bruder des 
Bräutigams, Adam Geyer von Osterberg, Pfandinhaber der 
Herrschaft Gutenstein, und seine Frau Afra von Oberhaim. 
 
Die Urkunde wird besiegelt von Christof Geyer von 
Osterberg, sein Vetter Hans Geyer von Osterberg zu 
Wolfstein sowie die obengenannten Bürgen  
( Pergamenturkunde mit 4 gut erhaltenen Siegeln, drei davon 
in Holzschachteln DU ) 
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